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Geschäftsordnung des Gremiums  
zur internen (Re)Akkreditierung von  

Studiengängen im Rahmen des  
Qualitätsmanagementsystems in Studium 

und Lehre der Hochschule Trier 
 

 
§ 1 Aufgaben 
 
Das Gremium zur internen (Re)Akkreditierung 
von Studiengängen ist im Rahmen des Quali-
tätsmanagementsystems in Studium und Lehre 
an der Hochschule Trier zuständig für die Fest-
stellung der Qualität der Studiengänge auf 
Grundlage eines hochschulweit abgestimmten 
Bewertungskriterienkataloges, der auf den gel-
tenden externen Vorgaben basiert. 
 
 
§ 2 Zusammensetzung 
 
Das Gremium zur internen (Re)Akkreditierung 
von Studiengängen besteht aus drei stimmbe-
rechtigten und einem beratenden Mitglied und 
setzt sich zusammen aus 

a) dem/der Vizepräsident/in für Stu-

dium und Lehre der Hochschule 

Trier,  

b) dem/der Vizepräsident/in für For-

schung/Technologietransfer als 

ständige Vertretung der unter a) 

genannten Person, 

c) zwei Dekanen/Prodekanen bzw. 

Dekaninnen/Prodekaninnen aus 

zwei verschiedenen Fachberei-

chen der Hochschule Trier, 

d) zwei Dekanen/Prodekanen bzw. 

Dekaninnen/Prodekaninnen aus 

zwei weiteren verschiedenen Fach-

bereichen als ständige Vertretung 

der beiden unter c) genannten 

Funktionsträger/innen 

e) ein/e Vertreter/in der Stabsstelle 

Qualitätsmanagement der Hoch-

schule Trier.  

Die unter a) bis d) genannten Funktionsträ-
ger/innen sind stimmberechtigt in dem Gre-
mium vertreten, die unter e) genannte Person 
ist beratend in dem Gremium vertreten.  
 
 
§ 3 Amtszeit 
 
(1) Die Amtszeit  

a) der unter § 2 a) und b) genannten 

Mitglieder ist an deren Amtszeit als 

Vizepräsident/Vizepräsidentin ge-

koppelt.  

b) der unter § 2 c) und d) genannten 

Mitglieder beträgt in der Regel drei 

Semester.  

c) der unter § 2 e) genannten Funkti-

onseinheit ist unbegrenzt. 

 

 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft folgt einem rollierenden Sys-
tem, so dass die Amtszeiten der unter § 2 c) und 
d) genannten Mitglieder nicht zeitgleich, son-
dern um ein Semester versetzt enden. Die Rei-
henfolge der Mitgliedschaft der Dekane/Prode-
kane bzw. Dekaninnen/Prodekaninnen erfolgt 
gemäß folgender Liste: Bauen+Leben und Wirt-
schaft, Gestaltung und UW/UR, Informatik und 
UP/UT, Technik und Bauen+Leben, Wirtschaft 
und Gestaltung usw. 
 
 
§ 5 Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen sind nicht öffentlich.  

(2) Die Anzahl der Sitzungen ist abhängig 

von der Anzahl der zu (re)akkreditieren-

den Studiengänge. 

(3) Die Sitzungen finden an dem Standort 

der Hochschule statt, an dem die jeweils 

zu (re)akkreditierenden Studiengänge 

durchgeführt werden. 

(4) Die Sitzungsleitung übernimmt das Mit-

glied nach § 2 a) bzw. b). 

(5) Das Gremium ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der stimmberechtig-

ten Mitglieder anwesend ist. Die Ent-

scheidungen bezüglich der Qualitätsfest-

stellung werden im Gremium mit der 

Mehrheit der anwesenden stimmberech-

tigten Mitglieder getroffen. Die Entschei-

dungen werden gemäß § 6 auf Grund-

lage eines Bewertungskriterienkatalogs 

getroffen und sind zu dokumentieren ge-

mäß § 7. 

(6) Das Mitglied nach § 2 a) wird durch das 

Mitglied nach § 2 b) vertreten, wenn das 

Mitglied nach § 2 a) dem Fachbereich an-

gehört, über dessen Studiengang oder 

Studiengänge entschieden wird.  

(7) Mitglied/er nach § 2 c) werden durch Mit-

glied/er nach § 2 d) vertreten, wenn 
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das/die Mitglieder nach § 2 c) dem/den 

Fachbereich/en angehören, über des-

sen/deren Studiengang entschieden 

wird. 

 
 
§ 6 Entscheidungsregeln 
 
Entscheidungen, die das Gremium zur internen 
(Re)Akkreditierung eines Studiengangs trifft, 
können lauten: 

(1) Qualität festgestellt: Der Studiengang 

erfüllt die Qualitätsanforderungen un-

eingeschränkt.  

(2) Qualität festgestellt mit Weiterentwick-

lungsempfehlung(en): Der Studien-

gang erfüllt die Qualitätsanforderun-

gen, jedoch wurden Entwicklungspo-

tentiale erkannt.  

(3) Qualität festgestellt mit Weiterentwick-

lungsauflage(n):  Es wurden Mängel in 

der Erfüllung der Qualitätsanforderun-

gen festgestellt, die jedoch innerhalb ei-

ner angemessenen Zeit behebbar sind.  

(4) Eine Kombination aus (2) und (3).  

(5) Qualität nicht festgestellt: Es wurden 

erhebliche Mängel in der Erfüllung der 

Qualitätsanforderungen festgestellt, die 

voraussichtlich nicht innerhalb einer an-

gemessenen Frist behebbar sind.  

 
 
§ 7 Protokoll (Niederschrift) 
 
(1) Jedes Verfahren zur internen (Re)Akkredi-

tierung eines Studiengangs ist anhand des 

hochschulweit abgestimmten Bewertungs-

kriterienkataloges in der jeweils gültigen 

Fassung zu protokollieren.  

(2) Die Erfüllung der einzelnen Qualitätsanfor-

derungen ist im Protokoll zu dokumentie-

ren.  

(3) Die im Rahmen des (Re)Akkreditierungs-

verfahrens geführten Gespräche mit der 

Studiengangsleitung und den Studierenden 

sind ebenfalls zu protokollieren.  

(4) Die abschließende (Re)Akkreditierungsent-

scheidung gemäß § 6 ist im Protokoll fest-

zuhalten.   

(5) Weiterentwicklungsauflagen und die Fris-

ten zum Nachweis ihrer Erfüllung sind ein-

deutig zu bestimmen.  

(6) Vorbehaltlich der auf Rechtsgrundlage 

(Landesverordnung zur Studienakkreditie-

rung vom 28.06.2018, § 18 in Verbindung 

mit § 29) basierenden Erfordernis wird das 

Protokoll um eine Anlage - in Form eines 

komprimierten Ergebnisberichts – erweitert 

und im Protokoll als ‚Freigegeben zur Ver-

öffentlichung‘ markiert. Der komprimierte 

Ergebnisbericht dient der Information der 

Öffentlichkeit über die Qualität des Studien-

gangs. Die Veröffentlichung folgt dem Ge-

bot der Datensparsamkeit. Gegenstand und 

an der Berichterstellung Beteiligte orientie-

ren sich an der Rechtsgrundlage. Die Ver-

öffentlichung personenbezogener Daten 

der an der Berichterstellung Beteiligten ist 

nach Zustimmung möglich. Die Veröffentli-

chung erfolgt ausschließlich an den durch 

Rechtsgrundlage definierten Stellen. 

 
 
§ 8 Übergangsvorschriften 
 
Die Geschäftsordnung vom 20.01.2017 verliert 
zum 31.08.2020 ihre Gültigkeit und wird durch 
die vorliegende Geschäftsordnung ersetzt. Ver-
fahren der internen (Re)Akkreditierung, die vor 
dem 31.08.2020 bereits nach § 5 begutachtet 
wurden, schließen das Verfahren nach den Re-
gelungen der bis dahin gültigen Geschäftsord-
nung ab. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung wurde in der Sitzung 
vom 25.06.2020 beschlossen. Sie tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Veröf-
fentlichungsorgan der Hochschule Trier „publi-
cus“ in Kraft. Sie gilt für alle Verfahren der inter-
nen (Re)Akkreditierung ab 15.09.2020. 
 
Trier, den 15.09.2020 
 
 
gez. Prof. Dr. Marc Regier  
Der Vizepräsident und Vorsitzender  
 


